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Abkürzungsverzeichnis 

WKA Windkraftanlage(n) 

SPA Vogelschutzgebiet(e) (Special Protection Area) 

VSG Vogelschutzgebiet (Verwendung in Gebietsbezeichnung, 

z.B. Vogelschutzgebiet Hellwegbörde = VSG Hellwegbörde) 

PB Prüfbereich 

EPB Erweiterter Prüfbereich 

ZPB Zentraler Prüfbereich 

NB Nahbereich 

KBA Kollisionsgefährdete Brutvogelart(en) 

PBmin/PBmax  Minimaller/maximaler Prüfbereich (je SPA und/oder WKA) 

EPBmin/EPBmax Minimaler/maximaler erweiterter Prüfbereich (je SPA und/oder WKA) 

ZPBmin/ZPBmax Minimaler/maximaler zentraler Prüfbereich (je SPA und/oder WKA) 

NBmin/NBmax Minimaler/maximaler Nahbereich (je SPA und/oder WKA) 

SPA mit KBA Vogelschutzgebiet(e) mit kollisionsgefährdeten Brutvogelarten als Erhal-

tungsziel 

SPA mit WKA Vogelschutzgebiet(e) mit kollisionsgefährdeten Brutvogelarten als Erhal-

tungsziel und Windkraftanlagen innerhalb einer Entfernung des maximalen 

Prüfbereichs des SPA 

Erläuterungen 

Maximaler Prüfbereich je SPA  größter Prüfbereich einer kollisionsgefährdeten Brutvogelart 

(Die Erhaltungsziel ist) innerhalb eines Vogelschutzgebiets 

Maximaler Prüfbereich je WKA größter Prüfbereich einer Windkraftanlage, der eine Überlap-

pung mit einem Vogelschutzgebiet aufweist 

Minimaler Prüfbereich je SPA kleinster Prüfbereich eines kollisionsgefährdeten Brutvogels 

als Erhaltungsziel innerhalb eines Vogelschutzgebiets 

Minimaler Prüfbereich je WKA kleinster Prüfbereich einer Windkraftanlage, der eine Über-

lappung mit einem Vogelschutzgebiet aufweist 
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1 Zusammenfassung 

Im Jahr 2021 gab es in Deutschland etwa 28.000 Windkraftanlagen (WKA) an Land mit einer 

Mindestleistung von 100 kW. Zum gleichen Zeitpunkt waren 742 Vogelschutzgebiete (SPA) 

gemeldet, die dem Natura-2000-Schutzregime der Europäischen Union und damit dem Ver-

schlechterungsverbot unterliegen. Das bedeutet, dass sich in diesen Gebieten der Zustand 

der Erhaltungsziele, also die Zielarten und deren Lebensräume, nicht verschlechtern darf. 688 

dieser Vogelschutzgebiete haben mindestens eine der 15 sogenannten kollisionsgefährdeten 

Brutvogelarten (KBA) als Erhaltungszielart. Für diese Arten wurden mit der Änderung des Bun-

desnaturschutzgesetzes (BNatSchG) im Jahr 2022 artspezifische Prüfbereiche im Umkreis 

von Windkraftanlagen festgelegt.  

Unterschieden wird dabei zwischen Nahbereich, zentralem Prüfbereich und erweitertem Prüf-

bereich. Im Nahbereich gelten das Tötungs- und Verletzungsrisiko für kollisionsgefährdete 

Brutvogelarten immer als signifikant erhöht, der Betrieb von Windkraftanlagen ist dort daher 

nur in Ausnahmefällen möglich. Findet sich ein Brutplatz im Abstand des zentralen Prüfbe-

reichs, geht das Gesetz in der Regel davon aus, dass das Tötungsrisiko signifikant erhöht ist. 

Es räumt aber die Möglichkeit ein, diese Annahme durch eine Habitat- oder Raumnutzungs-

analyse zu widerlegen oder geeignete Schutzmaßnahmen nachzuweisen. In diesen Fällen 

kann eine Windkraftanlage genehmigt und betrieben werden. 

Beim erweiterten Prüfbereich geht das BNatSchG davon aus, dass das Tötungsrisiko nicht 

grundsätzlich signifikant erhöht ist. Diese Annahme kann durch den Nachweis widerlegt wer-

den, dass die Aufenthaltswahrscheinlichkeit der betroffenen Tiere im gefährlichen Bereich 

deutlich erhöht ist. Wer eine Windkraftanlage bauen und betreiben will, muss dann gezielte 

Schutzmaßnahmen ergreifen.  

Die vorliegende Untersuchung hat ermittelt, welche Vogelschutzgebiete zum Stichtag 

31.12.2021 innerhalb der gesetzlich definierten Prüfradien zum Schutz kollisionsgefährdeter 

Brutvogelarten um Windkraftanlagen lagen. Sie soll einen Beitrag dazu leisten, beim künftigen 

Ausbau der Windkraft bzw. deren Repowering zumindest die gesetzlich festgestellte Auswahl 

kollisionsgefährdeter Brutvogelarten besser zu schützen. 

Im Rahmen dieser Untersuchung wurden 11.134 Windkraftanlagen erfasst, in deren erweiter-

tem Prüfbereich Vogelschutzgebiete lagen, die mindestens eine kollisionsgefährdete Brutvo-

gelart als Erhaltungszielart aufweisen. Dies entspricht fast 40 Prozent der Windkraftanlagen 

an Land. 6.731 dieser Anlagen weisen im erweiterten Prüfbereich eine Überlappung mit einem 

Vogelschutzgebiet auf, 2.702 Anlagen im zentralen Prüfbereich und 1.701 Anlagen im Nahbe-

reich. Von letzteren befanden sich zum Stichtag der Untersuchung 492 Windkraftanlagen so-

gar innerhalb der betroffenen Vogelschutzgebiete. 

Von den 688 deutschen Vogelschutzgebieten, die kollisionsgefährdete Brutvogelarten als Er-

haltungsziel gelistet haben, hatten zum Stichtag der Untersuchung 152 Gebiete Flächenan-

teile im erweiterten Prüfbereich, 107 Gebiete Anteile im zentralen Prüfbereich und 144 Gebiete 

Anteile im Nahbereich von Windkraftanlagen. In 37 der 144 Gebiete mit Anteilen im 
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2 Veranlassung 

 

 

Abbildung 1: Schematische Darstellung der Prüfbereiche um eine Windkraftanlage. Dargestellt ist ein 
Vogelschutzgebiet (grüne Ellipse) mit den jeweils geschützten kollisionsgefährdeten 
Brutvogelarten (KBA) und einer Windkraftanlage. Die gestrichelten Linien stellen die 
Prüfbereiche dar (Nahbereich; dunkelrot, zentraler Prüfbereich rot, erweiterter Prüfbereich: 
orange). 

 

Laut § 45b Abs. 1 bis 5, Anlage 1, Abschnitt 1 BNatSchG gelten im Rahmen des Betriebes 

von Windenergieanlagen (WKA) an Land in Deutschland 15 Brutvogelarten als kollisionsge-

fährdet. Für die Errichtung von WKA wurden für diese Arten artspezifische Prüfbereiche im 

Umkreis der Anlagen festgelegt. Dabei werden zwischen Nahbereich (NB), zentralem Prüfbe-

reich (ZPB) und erweitertem Prüfbereich (EPB) unterschieden, die je nach Vogelart variieren 

(Tabelle 1):  

Liegt zwischen dem Brutplatz einer kollisionsgefährdeten Brutvogelart (KBA) und einer 

WKA ein Abstand, der geringer ist als der für diese Vogelart festgelegte Nahbereich, 

so wird ein signifikant erhöhtes Tötungs- und Verletzungsrisiko der den Brutplatz nut-

zenden Exemplare angenommen. Ist der Abstand größer als der Nahbereich und ge-

ringer als der zentrale Prüfbereich, so bestehen in der Regel Anhaltspunkte dafür, 

dass das Tötungs- und Verletzungsrisiko der den Brutplatz nutzenden Exemplare sig-

nifikant erhöht ist, soweit eine signifikante Risikoerhöhung nicht auf der Grundlage 
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einer Habitatpotential- oder Raumnutzungsanalyse widerlegt oder durch fachlich aner-

kannte Schutzmaßnahmen hinreichend gemindert werden kann. Ist der Abstand zwi-

schen Brutplatz und WKA größer als der zentrale Prüfbereich und höchstens so groß 

wie der erweiterte Prüfbereich, wird das Tötungs- und Verletzungsrisiko der den Brut-

platz nutzenden Exemplare als nicht signifikant erhöht angenommen, es sei denn, die 

Aufenthaltswahrscheinlichkeit dieser Exemplare in dem vom Rotor überstrichenen Be-

reich der WKA ist aufgrund artspezifischer Habitatnutzung oder funktionaler Beziehun-

gen deutlich erhöht und die signifikante Risikoerhöhung, die hieraus folgt, kann nicht 

durch fachlich anerkannte Schutzmaßnahmen hinreichend verringert werden. Die ge-

setzlichen Abstandszonen tragen in groben Zügen der fachlich vielfach bestätigten Er-

kenntnis Rechnung, dass das Kollisionsrisiko von Vogelarten in aller Regel im näheren 

Umfeld des Nestes deutlich höher ist als im weiteren Umfeld (z.B. BDEW 2021, MER-

CKER et al. 2024, SCHREIBER 2024). 

Zum Erhalt der wildlebenden heimischen Vogelarten im Gebiet der Europäischen Union sind 

die Mitgliedstaaten nach europäischer Vogelschutzrichtlinie (Richtlinie 2009/147/EG) zur Ein-

richtung von Schutzgebieten verpflichtet. Ziel der Vogelschutzrichtlinie ist es, die Vogelarten 

im Gebiet der Europäischen Union in ihrem Bestand dauerhaft zu erhalten. Alle gemeldeten 

SPA unterliegen dem Natura 2000 Schutzregime (Art. 7 FFH-Richtlinie) und damit dem Ver-

schlechterungsverbot (Art. 6 Abs. 2 FFH-Richtlinie), nach dem sich der Zustand der Lebens-

raumtypen und Arten, in den Gebieten nicht verschlechtern darf. 

Vor diesem Hintergrund war das Ziel der vorliegenden Untersuchung, einen Überblick über 

die zum Recherchezeitpunkt (31.12.2021) aktuelle Verteilung von WKA im näheren Umkreis 

deutscher SPA zu erhalten. Damit soll eine Grundlage geschaffen werden, um beim künftigen 

Ausbau der Windkraftnutzung und dem Repowering von bestehenden Anlagen Beeinträchti-

gungen zumindest in solchen Gebieten vermeiden bzw. wieder abbauen zu können, in denen 

die gesetzlich festgestellte Auswahl kollisionsgefährdeter Vogelarten vorkommt. Für den 

Schutz der Biodiversität ist es nämlich von besonderer Bedeutung, dass Beeinträchtigungen 

durch eine erhöhte Mortalität der Arten auf jeden Fall in den Grenzen der SPA vermieden 

werden.  

Im Folgenden werden die angewandten Methoden beschrieben und die Ergebnisse der Un-

tersuchung dargestellt und erläutert. 

3 Materialien und Methoden 

3.1 Datengrundlage und Quellen der verwendeten Daten 

Grundlage der Untersuchung bildeten zum einen die zum Recherchezeitpunkt aktuellen Daten 

der Europäischen Kommission: die Gebietsgrenzen der SPA als Shape-Dateien (Na-

tura2000_end2021_epsg3035) sowie die Natura 2000-Datenbank 2021 (Na-

tura2000_end2021). Die darin enthaltenen Daten basieren auf den Angaben der entsprechen-

den Standarddatenbögen, mit denen Deutschland die Vogelarten gemeldet hat, die in den 
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Tabelle 1: Bereiche zur Prüfung bei kollisionsgefährdeten Brutvogelarten (KBA) in Metern aus Anlage 
1, Abschnitt 1 (zu § 45b Absatz 1 bis 5) des BNatSchG 

Deutscher Name 
Wissenschaftlicher 
Name 

Nahbereich 
Zentraler 
Prüfbereich 

Erweiterter 
Prüfbereich 

Baumfalke Falco subbuteo 350 450 2000 

Fischadler Pandion haliaetus 500 1000 3000 

Kornweihe Circus cyaneus 400 500 2500 

Rohrweihe Circus aeruginosus 400 500 2500 

Rotmilan Milvus milvus 500 1200 3500 

Schreiadler Clanga pomarina 1500 3000 5000 

Schwarzmilan Milvus migrans 500 1000 2500 

Seeadler Haliaeetus albicilla 500 2000 5000 

Steinadler Aquila chrysaetos 1000 3000 5000 

Sumpfohreule Asio flammeus 500 1000 2500 

Uhu Bubo bubo 500 1000 2500 

Wanderfalke Falco peregrinus 500 1000 2500 

Weißstorch Ciconia ciconia 500 1000 2000 

Wespenbussard Pernis apivorus 500 1000 2000 

Wiesenweihe Circus pygargus 400 500 2500 

 

3.2 Weitere Datenverarbeitung und Auswertung 

Im nächsten Schritt wurde ermittelt, welche und wie viele WKA innerhalb einer Entfernung um 

SPA lagen, die den jeweiligen erweiterten Prüfbereichen betroffener KBA entsprachen. Hierzu 

wurde für jedes betroffene Schutzgebiet zunächst der maximale erweiterte Prüfbereich (EPB-

max) bestimmt und alle WKA innerhalb dieser Bereiche um die Schutzgebiete geografisch er-

fasst. Soweit ein SPA mehrere KBA als Erhaltungsziel aufführte, wurde dabei jeweils der Prüf-

bereich mit der maximalen Entfernung gewählt, wie das folgende Beispiel des SPA „Wester-

wald“ veranschaulicht. 

 

Tabelle 2: Beispiel: Vogelschutzgebiet „Westerwald“ (DE5312401) mit vorkommenden KBA und 
entsprechendem erweitertem Prüfbereich in Metern 

KBA Erweiterter Prüfbereich 

Rotmilan 3500 

Schwarzmilan 2500 

Uhu 2500 

Wespenbussard 2000 

 
➔ Der maximale erweiterte Prüfbereich EPBmax für das Vogelschutzgebiet „Westerwald“ be-

trägt 3500 Meter. 

 

Analog wurde für die jeweiligen maximalen zentralen Prüfbereiche ZPBmax und Nahbereiche 

NBmax je SPA verfahren.  
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Da die Prüfbereiche je nach Brutvogelart variieren und jedes Schutzgebiet unterschiedliche 

KBA schützt, existieren also je nach KBA und SPA unterschiedliche Betroffenheiten der um-

gebenen WKA, wie Abbildung 2 beispielhaft dargestellt. 

 

 

Abbildung 2: Schematische Darstellung der Prüfbereiche je KBA und des maximalen Prüfbereichs je 
SPA. Dargestellt sind zwei SPA A und B (grüne Kreise) mit den jeweils geschützten 
kollisionsgefährdeten Brutvogelarten (KBA 1 – 3) und fünf Windkraftanlagen 1 – 5. Die 
gestrichelten Linien stellen die Prüfbereiche je KBA dar (KBA 1: lila, KBA 2: blau, KBA 3: rot). 
Fette gestrichelte Linien stellen den maximalen Prüfbereich je SPA dar. Die WKA 1 – 3 (rot) 
liegen im Prüfbereich der KBA 3 und im maximalen Prüfbereich des SPA A, WKA 4 (blau) liegt 
im Prüfbereich der KBA 2 und im maximalen Prüfbereich des SPA B. WKA 5 (schwarz) liegt in 
keinem Prüfbereich. 

 
Der Erweiterte Prüfbereich (EPBmax) des SPA A entspricht in diesem Beispiel dem Erweiterten 

Prüfbereich für die KBA 3 (fette, rote Strichlinie). Die WKA 1, 2 und 3 befinden sich in einem 

relevanten Prüfbereich um das Schutzgebiet und sind zu erfassen. Der Erweiterte Prüfbereich 

von SPA B entspricht dem Erweiterten Prüfbereich (EPBmax) von KBA 2 (fette, blaue Strichline). 

WKA 4 befindet sich innerhalb des relevanten Prüfbereichs und ist zu erfassen. WKA 5 liegt 

außerhalb von Prüfbereichen und wird nicht erfasst. 

Nachdem für jedes SPA die jeweiligen maximalen Prüfbereiche (PBmax) bestimmt wurden, 

konnten alle WKA innerhalb der relevanten Prüfbereiche um SPA geografisch erfasst werden. 

Jeder erfassten WKA wurde eine eindeutige ID zugewiesen. Im Anschluss an die Erfassung 

fand für jede WKA eine Berechnung der jeweiligen Entfernungen zu Schutzgebieten innerhalb 

der relevanten Prüfbereiche um die Anlage statt. Zur weiteren Auswertung wurden die 
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Abbildung 3: Schematische Darstellung möglicher Beziehungen zwischen SPA und den jeweiligen 
Prüfbereichen um WKA. Dargestellt sind drei SPA A, B und C (grüne Ellipsen);  vier WKA 1 – 4 
mit erweitertem Prüfbereich (WKA hellblau, äußere gestrichelte Linie), zentralem Prüfbereich 
(WKA blau, mittlere gestrichelte Line) und Nahbereich (WKA dunkelblau, innere gestrichelte 
Linie); WKA innerhalb von SPA sind gelb dargestellt (roter Füllung des inneren gestrichelten 
Kreises); fett gestrichelte Linien markieren jeweils die kleinsten betroffenen Prüfbereiche 
(PBmin), die mit SPA überlappen (minimale Prüfbereiche je SPA und WKA). Der 
Übersichtlichkeit halber wird in diesem Beispiel davon ausgegangen, dass die KBA innerhalb 
der SPA A – C jeweils identische Prüfbereiche aufweisen.   
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a) 

 
b) 

 
c) 

Abbildung 4 a-c: Schematische Darstellung der Beziehungen zwischen den drei SPA A, B und C und 
den jeweiligen minimalen Prüfbereichen je SPA. Beschreibung siehe Abbildung 3. WKA ohne 
SPA innerhalb jeweiliger Prüfbereiche sind schwarz dargestellt. 



 

19 

4 Ergebnisse 

4.1 Betroffene Windkraftanlagen 

Laut Deutsche DEUTSCHE WINDGUARD (2022) befanden zum 31.12.2021 in Deutschland 

an Land 28.230 WKA mit einer Mindestleistung von 100 kW in Betrieb. Im Rahmen dieser 

Untersuchung konnten insgesamt 11.189 WKA erfasst werden, die sich innerhalb einer Ent-

fernung des maximalen erweiterten Prüfbereichs (EPBmax) um SPA befanden. Innerhalb des 

Erweiterten Prüfbereichs jeder dieser WKA lag demnach mindestens ein Vogelschutzgebiet 

mit mindestens einer KBA als Erhaltungsziel des SPA. Hiervon befanden sich 11.134 WKA 

innerhalb Deutschlands. Dies entspricht fast 40% der in Deutschland an Land befindlichen 

WKA (vergleiche DEUTSCHE WINDGUARD 2022). 55 der betroffenen WKA lagen außerhalb 

Deutschlands, davon 22 WKA in Tschechien, 12 in Dänemark, 9 in Polen, 6 in den Niederlan-

den und 6 in Frankreich. 

Von den 11.134 deutschen WKA mit SPA innerhalb des maximalen Erweiterten Prüfbereichs 

(EPBmax) lagen 4.403 WKA innerhalb des maximalen Zentralen Prüfbereichs (ZPBmax) zu ei-

nem SPA, hiervon 1.701 mit SPA im Nahbereich (NB) von denen sich 492 WKA unmittelbar 

innerhalb von SPA befanden.  

Insgesamt wiesen also 6.731 WKA mindestens eine Überlappung des EPB mit SPA auf (EPB-

min) und bei 2.702 WKA lagen SPA mindestens innerhalb des ZPB (ZPBmin). 1.209 WKA mit 

SPA im NB lagen außerhalb der Schutzgebiete (NBmin) (siehe Abbildung 5).  

 

Abbildung 5: Verteilung deutscher Windkraftanlagen mit SPA innerhalb von Prüfbereichen in 
Deutschland, die kollisionsgefährdete Brutvogelarten als Erhaltungsziel aufführen. Die Zahlen 
beziehen sich jeweils auf den minimalen Prüfbereich je WKA (PBmin). *WKA mit einer 
Mindestleistung von 100 kW (Deutsche WindGuard 2022) 
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4.2 Betroffene Vogelschutzgebiete 

Für 688 der 742 deutschen SPA (ca. 93 %) wurden zum Zeitpunkt der Untersuchung kollisi-

onsgefährdete Brutvogelarten als Erhaltungszielart gelistet. 403 SPA, und damit rund 59 % 

der 688 Schutzgebiete, lagen dabei innerhalb der relevanten Prüfbereiche von WKA (EPBmax). 

Von den 403 SPA mit WKA im EPBmax befanden sich 251 im ZPBmax, davon 144 im NB. In 37 

SPA lagen WKA unmittelbar innerhalb der Gebiete. Die Verteilung der Vogelschutzgebiete auf 

die jeweiligen minimalen Prüfbereiche ist in Abbildung 66 dargestellt.  

 

 

Abbildung 6: Verteilung von Vogelschutzgebieten mit kollisionsgefährdeten Brutvogelarten als 
Erhaltungsziel innerhalb von Prüfbereichen um Windkraftanlagen in Deutschland. Die Zahlen 
beziehen sich jeweils auf den minimalen Prüfbereich je SPA (PBmin). 

 

Die Gesamtgebietsfläche aller 688 deutschen SPA mit KBA als Erhaltungsziel betrug zum 

Recherchezeitpunkt 51.567 km². Innerhalb des EPBmax der 11.189 WKA lagen 10.481 km² der 

Schutzgebietsflächen. 2.120 km² befanden sich im ZPBmax um WKA und 359 km² im NB. Damit 

lagen insgesamt 0,7% der Gebietsflächen der 688 SPA mit KBA im NB von WKA, 4,1% lagen 

innerhalb des ZPBmax und 20,3 % im EPBmax von WKA. Bezogen auf 100 km² Gebietsfläche 

der SPA mit KBA lagen im Mittel 21,6 WKA in einer Entfernung des EPBmax zu den Schutzge-

bieten, 8,5 WKA im ZPBmax und 3,3 WKA im NB. Die Mittlere Anlagendichte innerhalb von SPA 

lag bei knapp einer WKA/100 km². 

Angaben zu den jeweiligen betroffenen Schutzgebieten finden sich im Anhang.  

Karte 1 zeigt die Verteilung der betroffenen WKA und SPA mit der maximalen Betroffenheit für 

KBA in Deutschland. Vogelschutzgebiete ohne KBA sind in den Karten nicht dargestellt. Einen 

systematischen Überblick für Deutschland mit Angaben zu WKA, SPA und KBA bietet das 

darauffolgende Datenblatt. 
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Karte 1: SPA mit KBA in Deutschland und betroffene WKA. Die farbliche Darstellung der SPA und WKA bezieht sich jeweils auf den maximalen Prüfbereiche je SPA bzw. WKA.
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4.3 Betroffene kollisionsgefährdete Brutvogelarten 

Alle 15 kollisionsgefährdeten Brutvogelarten wiesen im Rahmen dieser Untersuchung Betrof-

fenheiten auf und waren jeweils Erhaltungsziel in SPA, die innerhalb der nach nationalem Ar-

tenschutzrecht relevanten Prüfbereiche um WKA lagen. Mit Ausnahme des Steinadlers wur-

den alle KBA als Erhaltungsziel in SPA geführt, auf deren unmittelbarer Gebietsfläche sich 

WKA befanden. Bezogen auf alle 15 Arten lagen im Mittel 62 % der SPA im EPBmax, 37 % im 

ZPBmax und 23 % der SPA im NB von WKA. In 8 % der SPA lagen dabei WKA innerhalb der 

Gebietsfläche.  

Abbildung 77 zeigt für jede KBA die relative Verteilung mit Anzahl betroffener SPA je PBmin. 

Die relative Verteilung der WKA auf die betroffenen PBmin mit jeweiliger Anlagenzahl ist in 

Abbildung 88 für die einzelnen KBA dargestellt. Einen tabellarischen Überblick zur Betroffen-

heit der einzelnen KBA je SPA ist Anhang I zu entnehmen. 
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Abbildung 7: Betroffenheit der KBA nach minimalen Prüfbereichen je SPA und Anzahl der jeweils 
betroffenen SPA 
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Abbildung 8: Betroffenheit der KBA nach minimalen Prüfbereichen je WKA und Anzahl der jeweils 
betroffenen WKA 
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Karte 2: SPA mit Steinadler als Erhaltungszielart nach betroffenen Prüfbereichen 

 

Zum Untersuchungszeitpunkt war der Steinadler (Aquila chrysaetos) in 12 der 742 deutschen 

Vogelschutzgebiete als Erhaltungszielart aufgeführt. Die beiden SPA „Hakel“ (9 WKA, ST) und 

„Plothener Teiche“ (3 WKA, TH) lagen dabei innerhalb des ZPB (3 km) von insgesamt 12 WKA. 

Zudem lag das SPA „Hakel“ im EPB (5 km) von 27 WKA. In Bayern war die Art Erhaltungsziel 

innerhalb von 10 SPA. Im Umkreis von 5 km um die SPA wurden hier jedoch keine WKA 

ermittelt. Insgesamt lagen 2,8 km² (0,18 %) der Gebietsflächen der 12 SPA innerhalb des ZPB 

um WKA und 32,8 km² (2,13 %) im EPB. 
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Karte 3: SPA mit Schreiadler als Erhaltungszielart nach betroffenen Prüfbereichen 

 

Der Schreiadler (Clanga pomarina) wurde in 33 SPA als Erhaltungszielart aufgeführt, wovon 

mit 31 Gebieten knapp 94 % innerhalb von 5 km um WKA (EPB) lagen, davon 13 Gebiete in 

Mecklenburg-Vorpommern, zwölf in Sachsen-Anhalt, vier in Brandenburg sowie zwei in Thü-

ringen. Die beiden nicht beeinträchtigten Schutzgebiete lagen in Mecklenburg-Vorpommern 

und Sachsen-Anhalt. Insgesamt befanden sich 1.642 WKA in einem Umkreis von 5 km um die 

betroffenen SPA, 903 WKA innerhalb von 3 km Entfernung um 28 SPA (ZPB) und 365 WKA 

lagen im Bereich von 1.500 m (NB) um insgesamt 16 SPA. 17 WKA befanden sich unmittelbar 

innerhalb der vier SPA „Vorpommersche Boddenlandschaft und nördlicher Strelasund“ (8 

WKA), „Obere Havelniederung“ (5 WKA), „Uckermärkische Seenlandschaft“ (3 WKA) und 

„Schorfheide-Chorin“ (1 WKA). Innerhalb der 33 SPA lagen 118,8 km² (2,03 %) im NB von 

WKA, 136,8 km² (2,34 %) im ZPB und 1.633,9 km² (27,93 %) im EPB. Eine beispielhafte Vi-

sualisierung der Flächenüberlappungen von Prüfbereichen und SPA ist nachfolgend in Karte 

4 dargestellt.
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Karte 4: Exemplarische Darstellung der Flächenüberlappung von SPA mit Prüfbereichen am Beispiel einiger betroffener SPA mit Erhaltungsziel Schreiadler 
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Karte 5: SPA mit Sumpfohreule als Erhaltungszielart nach betroffenen Prüfbereichen 

 

In 62 SPA wurde die Sumpfohreule (Asio flammeus) als Erhaltungszielart genannt, wovon 49 

SPA im EPB (2,5 km) von WKA lagen. Dies entspricht einem Anteil von fast 80 %. Mit Aus-

nahme von Berlin, Rheinland-Pfalz und dem Saarland war die Art Erhaltungsziel in allen Bun-

desländern. Der Großteil der betroffenen SPA lag in Niedersachsen (12), Sachsen-Anhalt (10), 

Brandenburg (5) und Mecklenburg-Vorpommern (5). Innerhalb von 2.500 m um SPA lagen 

2.241 WKA (EPB), hiervon 817 im 1.000 m Radius um 29 SPA (ZPB) und 442 WKA in bis zu 

500 m um 22 SPA (NB). 116 WKA befanden sich direkt innerhalb von neun SPA.  

Besonders hohe Dichten von WKA mit SPA im NB wiesen die Gebiete „Vogelschutzgebiet 

Hellwegbörde“ in Nordrhein-Westfalen (226 WKA, davon 69 innerhalb der Gebietsfläche), 

„Randow-Welse-Bruch“ in Brandenburg (43 WKA, davon 28 innerhalb der Gebietsfläche) und 

„Niedersächsisches Wattenmeer und angrenzendes Küstenmeer“ (32 WKA) auf. Letzteres 

wies jedoch keine WKA innerhalb der Gebietsfläche auf. 79,2 km² innerhalb der 62 SPA lagen 

im NB von WKA (0,5 %). Im ZPB um WKA befanden sich 317,9 km² der Gebietsfläche (1,9 %) 

und 1481,2 km² lagen im EPB (8,9 %). 



 

31 

 

Karte 6: SPA mit Uhu als Erhaltungszielart nach betroffenen Prüfbereichen 

 

Der Uhu (Bubo bubo) war zum Recherchezeitpunkt Erhaltungsziel in 190 SPA in 14 Bundes-

ländern (nicht in Berlin und Bremen). In Hamburg war keines der beiden SPA, in denen die Art 

Erhaltungsziel war, betroffen. Von den 190 SPA mit KBA lagen mit 105 SPA rund 55 % inner-

halb des EPB (2,5 km) von 2.373 WKA. Die meisten SPA hiervon befanden sich in Sachsen 

(18), Thüringen (16) und in Rheinland-Pfalz (11). Innerhalb des ZPB von 1.025 WKA lagen 62 

SPA. 41 SPA befanden sich innerhalb einer Entfernung von 500 m (NB) um 696 WKA, von 

denen 268 WKA innerhalb der Gebietsflächen lagen (13 SPA).  

Besonders viele WKA befanden sich im NB um die Gebiete „Vogelschutzgebiet Hellwegbörde“ 

(siehe Zahlen zur Sumpfohreule), „Vogelsberg“ in Hessen (133 WKA, davon 120 innerhalb der 

Gebietsfläche) und „Westerwald“ in Rheinland-Pfalz (59 WKA, davon 40 innerhalb der Ge-

bietsfläche). Im EPB von WKA lagen insgesamt 1.641,6 km² Vogelschutzgebietsfläche 

(9,8 %), von denen 410,5 km² im ZPB lagen (2,4 %). 135,3 km² befanden sich im NB (0,8 %). 
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Karte 7: SPA mit Weißstorch als Erhaltungszielart nach betroffenen Prüfbereichen 

 

Mit Ausnahme von Berlin war der Weißstorch (Ciconia ciconia) in allen Bundesländern Erhal-

tungszielart in insgesamt 257 SPA. Mit 139 SPA lagen dabei rund 54 % innerhalb eines Be-

reiches von 2.500 m um insgesamt 2.842 WKA (EPB). 1.220 WKA lagen innerhalb von 

1.000 m um 89 SPA (ZPB), von denen sich 645 WKA innerhalb von 500 m um 58 SPA befan-

den (NB).  

Bezogen auf den NB lagen die meisten WKA im „Vogelschutzgebiet Hellwegbörde“ (siehe 

Zahlen zur Sumpfohreule), im SPA „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz“ in Brandenburg (64 

WKA mit 16 WKA innerhalb der Gebietsfläche) sowie im „Randow-Welse-Bruch“ (vgl. ebenfalls 

Zahlen zur Sumpfohreule). 1.381,4 km² der Gebietsflächen lagen im EPB von WKA (6,2 %), 

453,3 km² im ZPB (2,1 %) und 112,4 km² im NB (0,5 %). 
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Karte 8: SPA mit Rohrweihe als Erhaltungszielart nach betroffenen Prüfbereichen 

 

Auch die Rohrweihe (Circus aeruginosus) war, mit Ausnahme von Berlin, in allen Bundeslän-

dern Erhaltungszielart in SPA. Dies betraf 383 Schutzgebiete. Mit 219 SPA lagen hiervon rund 

57 % innerhalb einer Entfernung von 2.500 m um insgesamt 5.450 WKA (EPB). 88 SPA be-

fanden sich im Umkreis von 500 m um 1.114 WKA (ZPB) und 76 SPA in einer Entfernung von 

400 m um 974 WKA.  

Besonders viele WKA befanden sich im NB um die Gebiete „Vogelschutzgebiet Hellwegbörde“ 

(223 WKA, davon 69 innerhalb der Gebietsfläche), „Vogelsberg“ in Hessen (131 WKA, davon 

120 innerhalb der Gebietsfläche) und „Ostfriesische Seemarsch zwischen Norden und Esens“ 

in Niedersachsen (71 WKA, davon 36 innerhalb der Gebietsfläche). Insgesamt lagen 

3.472,1 km² der Gebietsflächen im EPB von WKA (9,4 %), 674,7 km² im ZPB (1,8 %) und 

151,9 km² im NB (0,4 %). 
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Karte 9:SPA mit Kornweihe als Erhaltungszielart nach betroffenen Prüfbereichen 

 
Die Kornweihe (Circus cyaneus) war Erhaltungsziel in 83 SPA in 13 Bundesländern (nicht in 

Berlin, Bremen und Hamburg). Von den SPA mit dieser KBA lagen mit 54 SPA rund 65 % 

innerhalb des EPB (2,5 km) um insgesamt 2.242 WKA. Die meisten SPA hiervon befanden 

sich in Niedersachsen (13), Rheinland-Pfalz (12) und in Mecklenburg-Vorpommern (10). In-

nerhalb des ZPB (500 m) von 540 WKA lagen 24 SPA. 21 SPA befanden sich innerhalb einer 

Entfernung von 400 m (NB) um 482 WKA, von denen 228 WKA innerhalb der Gebietsflächen 

von sieben SPA lagen.  

Besonders hohe Dichten von WKA mit SPA im NB wiesen die Gebiete „Vogelschutzgebiet 

Hellwegbörde“ in Nordrhein-Westfalen und „Vogelsberg“ in Hessen auf. Die Zahlen entspre-

chen in diesen Fällen den Angaben zur Rohrweihe. Im EPB von WKA lagen insgesamt 

1.576,1 km² Vogelschutzgebietsfläche (9,1 %), von denen 286,2 km² im ZPB lagen (1,7 %). 

79,4 km² befanden sich im NB (0,5 %). 
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Karte 10: SPA mit Wiesenweihe als Erhaltungszielart nach betroffenen Prüfbereichen 

 

In 123 SPA wurde die Wiesenweihe (Circus pygargus) als Erhaltungszielart genannt, wovon 

81 SPA im EPB (2,5 km) von WKA lagen. Dies entspricht einem Anteil von fast 66 %. Mit 

Ausnahme von Berlin, Bremen und Hamburg war die Art Erhaltungsziel in allen Bundeslän-

dern. Der Großteil der betroffenen SPA lag in Niedersachsen (20), Sachsen-Anhalt (16), Bran-

denburg (13) und Mecklenburg-Vorpommern (13). Innerhalb von 2.500 m um SPA lagen 3.424 

WKA (EPB), hiervon 758 im 1.000 m Radius um 44 SPA (ZPB) und 674 WKA in bis zu 500 m 

um 36 SPA (NB). 250 WKA befanden sich unmittelbar innerhalb von 18 SPA.  

Besonders hohe Dichten von WKA mit SPA im NB wiesen die Gebiete „Vogelschutzgebiet 

Hellwegbörde“ in Nordrhein-Westfalen (223 WKA, davon 69 innerhalb der Gebietsfläche), 

„Ostfriesische Seemarsch zwischen Norden und Esens“ in Niederachsen (71 WKA, davon 36 

innerhalb der Gebietsfläche) und „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz“ (55 WKA mit 16 WKA 

innerhalb des Gebiets) auf. Im EPB um WKA befanden sich 2.010,8 km² der Gebietsfläche 

(9,8 %) der 123 SPA und 426,2 km² lagen im ZPB (2,1 %). 106,9 km² lagen im NB von WKA 

(0,5 %).  
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Karte 11: SPA mit Wanderfalken als Erhaltungszielart nach betroffenen Prüfbereichen 

 

Der Wanderfalke (Falco peregrinus) wurde in 164 Vogelschutzgebieten in 15 Bundesländern 

(nicht in Berlin) als Erhaltungszielart aufgeführt, wovon mit 81 Gebieten rund 49 % innerhalb 

von 2.500 m um WKA (EPB) lagen. Die meisten der betroffenen SPA befanden sich in Baden-

Württemberg (15), Thüringen (13), Mecklenburg-Vorpommern (8), Bayern (7) und in Rhein-

land-Pfalz (7). Insgesamt befanden sich 2.196 WKA in einem Umkreis von 2.500 m um die 

betroffenen 81 SPA, 625 WKA innerhalb von 1.000 m Entfernung um 53 SPA (ZPB) und 282 

WKA lagen im Bereich von 500 m (NB) um insgesamt 34 SPA. 45 WKA befanden sich inner-

halb der Gebietsfläche von 13 SPA.  

Bezogen auf den NB lagen die meisten WKA in den SPA „Niedersächsisches Wattenmeer und 

angrenzendes Küstenmeer“ (32 WKA), „Mittel- und Untermosel“ in Rheinland-Pfalz (31 WKA), 

„Uckermärkische Seenlandschaft“ in Brandenburg (27 WKA mit drei WKA innerhalb der Ge-

bietsfläche) sowie im „Ramsar-Gebiet S-H Wattenmeer und angrenzende Küstengebiete“ (25 

WKA). Innerhalb der 164 SPA lagen 44,5 km² (0,2 %) im NB von WKA, 248,1 km² (1 %) im 

ZPB und 1516,7 km² (6 %) im EPB. 
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Karte 12: SPA mit Baumfalke als Erhaltungszielart nach betroffenen Prüfbereichen 

 

Der Baumfalke (Falco subbuteo) war zum Recherchezeitpunkt Erhaltungsziel in 292 SPA in 

zwölf Bundesländern (nicht in Berlin, Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein). Hiervon la-

gen mit 141 SPA rund 48 % innerhalb des EPB (2.000 m) um insgesamt 2.651 WKA. Die 

meisten dieser SPA befanden sich in Sachsen (26), Thüringen (20), Brandenburg (19) und in 

Baden-Württemberg (15). Innerhalb des ZPB (450 m) von 808 WKA lagen 58 SPA. 51 SPA 

befanden sich innerhalb einer Entfernung von 350 m (NB) um 730 WKA, von denen 328 WKA 

innerhalb der Gebietsflächen lagen (21 SPA).  

Besonders viele WKA befanden sich im NB um die Gebiete „Vogelschutzgebiet Hellwegbörde“ 

(219 WKA mit 69 innerhalb der Gebietsfläche), „Vogelsberg“ in Hessen (130 WKA, davon 120 

innerhalb der Gebietsfläche) und „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz“ in Brandenburg (51 

WKA, davon 16 innerhalb der Gebietsfläche). Im EPB von WKA lagen insgesamt 1.658,3 km² 

Vogelschutzgebietsfläche (7,2 %), von denen 576,5 km² im ZPB lagen (2,5 %). 100,1 km² be-

fanden sich im NB (0,4 %). 
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Karte 13: SPA mit Seeadler als Erhaltungszielart nach betroffenen Prüfbereichen 

 

In 173 SPA wurde der Seeadler (Haliaeetus albicilla) als Erhaltungszielart genannt, wovon 

136 SPA im EPB (5 km) von WKA lagen. Dies entspricht einem Anteil von knapp 79 %. Mit 

Ausnahme von Bremen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland war die Art Erhaltungsziel in allen 

Bundesländern. Der Großteil der betroffenen SPA lag in Mecklenburg-Vorpommern (30), 

Sachsen (23), Brandenburg (19), Schleswig-Holstein (17) und Sachsen-Anhalt (16). Innerhalb 

von 5.000 m um die 136 SPA lagen 6.475 WKA (EPB), hiervon 2.303 im 2.000 m Radius um 

89 SPA (ZPB) und 461 WKA in bis zu 500 m um 38 SPA (NB). 200 WKA befanden sich un-

mittelbar innerhalb von 11 SPA.  

Besonders hohe Dichten von WKA mit SPA im NB wiesen die Gebiete „Vogelsberg“ in Hessen 

(133 WKA, davon 120 innerhalb der Gebietsfläche), „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz“ (64 

WKA, davon 16 innerhalb der Gebietsfläche) und „Randow-Welse-Bruch“ (43 WKA, davon 28 

innerhalb der Gebietsfläche) in Brandenburg auf. Innerhalb der 173 SPA lagen 6.539,8 km² 

der Gebietsfläche im EPB von WKA (26,3 %), 412,6 km² im ZPB (1,7 %) und 88,4 km² befan-

den sich im NB von WKA (0,4 %).  
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Karte 14: SPA mit Schwarzmilan als Erhaltungszielart nach betroffenen Prüfbereichen 

 

Der Schwarzmilan (Milvus migrans) war Erhaltungsziel in 331 SPA in 14 Bundesländern 

(nicht in Bremen und Hamburg). Von den SPA mit KBA lagen mit 170 SPA rund 51 % innerhalb 

des EPB (2,5 km) um insgesamt 4.031 WKA. Die meisten SPA hiervon befanden sich in Meck-

lenburg-Vorpommern (25), Sachsen (24), Brandenburg (21) und in Sachsen-Anhalt (18). In-

nerhalb des ZPB (1.000 m) von 1.502 WKA lagen 105 SPA. 67 SPA befanden sich innerhalb 

einer Entfernung von 500 m (NB) um 927 WKA, von denen 361 WKA innerhalb der Gebiets-

flächen von 20 SPA lagen.  

Besonders hohe Dichten von WKA mit SPA im NB wiesen die Gebiete „Vogelschutzgebiet 

Hellwegbörde“ in Nordrhein-Westfalen (226 WKA, davon 69 innerhalb der Gebietsfläche), „Vo-

gelsberg“ in Hessen (133 WKA, davon 120 innerhalb der Gebietsfläche), „Agrarlandschaft 

Prignitz-Stepenitz“ in Brandenburg (64 WKA, davon 16 innerhalb der Gebietsfläche) und „Wes-

terwald“ in Rheinland-Pfalz (59 WKA, davon 40 innerhalb der Gebietsfläche) auf. Die Zahlen 

entsprechen in diesen Fällen den Angaben zur Rohrweihe. Im EPB von WKA lagen insgesamt 

2.676,7 km² Vogelschutzgebietsfläche (9,9 %), von denen 629,7 km² im ZPB lagen (2,3 %). 

178,6 km² befanden sich im NB (0,7 %). 
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Karte 15: SPA mit Rotmilan als Erhaltungszielart nach betroffenen Prüfbereichen 

 
Mit Ausnahme von Bremen und Hamburg war der Rotmilan (Milvus milvus) in allen Bundes-

ländern Erhaltungszielart in insgesamt 403 SPA. Mit 261 SPA lagen dabei rund 65% innerhalb 

eines Bereiches von 3.500 m um insgesamt 6.679 WKA (EPB). Die meisten der betroffenen 

SPA lagen in Sachsen (34), Mecklenburg-Vorpommern (33), Baden-Württemberg (15), Thü-

ringen (25), Sachsen-Anhalt (23) und Brandenburg (21). 2.150 WKA lagen innerhalb von 

1.200 m um 159 SPA (ZPB), von denen sich 1.032 WKA innerhalb von 500 m um 89 SPA 

befanden (NB).  

Bezogen auf den NB lagen die meisten WKA im „Vogelschutzgebiet Hellwegbörde“ in Nord-

rhein-Westfalen, „Vogelsberg“ in Hessen, „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz“ in Brandenburg 

und „Westerwald“ in Rheinland-Pfalz auf (siehe jeweils Zahlen zum Schwarzmilan). 

5.606,3 km² der Gebietsflächen lagen im EPB von WKA (17,4 %), 703,7 km² im ZPB (2,2 %) 

und 190,3 km² im NB (0,6 %). 
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Karte 16: SPA mit Fischadler als Erhaltungszielart nach betroffenen Prüfbereichen 

Der Fischadler (Pandion haliaetus) war, mit Ausnahme von Berlin, Erhaltungszielart in allen 

Bundesländern. Von insgesamt 170 SPA mit der Art als Erhaltungsziel lagen mit 107 SPA rund 

63% innerhalb des EPB (3.000 m) um insgesamt 2962 WKA. Der Großteil dieser SPA befand 

sich in Brandenburg (17), Mecklenburg-Vorpommern (16), Sachsen-Anhalt (13) und in Hessen 

(10). Innerhalb des ZPB (1.000 m) von 751 WKA lagen 49 SPA. 29 SPA befanden sich inner-

halb einer Entfernung von 500 m (NB) um 447 WKA, von denen 209 WKA innerhalb der Ge-

bietsflächen lagen (10 SPA).  

Besonders viele WKA befanden sich im NB um die Gebiete „Vogelschutzgebiet Hellwegbörde“ 

(219 WKA mit 69 innerhalb der Gebietsfläche), „Vogelsberg“ in Hessen (133 WKA, davon 120 

innerhalb der Gebietsfläche) und „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz“ in Brandenburg (64 

WKA, davon 16 innerhalb der Gebietsfläche). Jeweils 27 WKA befanden sich im NB der SPA 

„Uckermärkische Seenlandschaft“ in Brandenburg (mit drei WKA innerhalb SPA) und „Hoher 

Westerwald“ in Hessen (mit 18 WKA innerhalb SPA). Insgesamt lagen innerhalb des EPB von 

WKA 2.031,8 km² Vogelschutzgebietsfläche (12,2 %), von denen 341,4 km² im ZPB lagen 

(2,1 %). 89,4 km² befanden sich im NB (0,5 %). 
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Karte 17: SPA mit Wespenbussard als Erhaltungszielart nach betroffenen Prüfbereichen 

 
Mit Ausnahme von Bremen war der Wespenbussard (Pernis apivorus) Erhaltungszielart in 

allen Bundesländern in insgesamt 400 SPA. Mit 196 SPA lagen dabei rund 49% innerhalb 

eines Bereiches von 2.000 m um insgesamt 3.510 WKA (EPB). Die meisten der betroffenen 

SPA lagen in Sachsen (28), Mecklenburg-Vorpommern (24), Thüringen (23) und Brandenburg 

bzw. Bayern (jeweils 19). 1.706 WKA lagen innerhalb von 1.000 m um 132 SPA (ZPB), von 

denen sich 1.025 WKA innerhalb von 500 m um 88 SPA befanden (NB). In 25 SPA lagen 

insgesamt 379 WKA innerhalb der Gebietsfläche.  

Bezogen auf den NB lagen die meisten WKA im „Vogelschutzgebiet Hellwegbörde“ in Nord-

rhein-Westfalen sowie in den SPA „Vogelsberg“ in Hessen, „Agrarlandschaft Prignitz-Stepe-

nitz“ in Brandenburg und „Westerwald“ in Rheinland-Pfalz (siehe jeweils Zahlen zum Schwarz-

milan). Innerhalb des EPB von WKA lagen insgesamt 1961,0 km² der Gebietsflächen (5,6 %), 

692,4 km² befanden sich im ZPB (2 %) und 192,2 km² im NB (0,6 %). 
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4.4 Betroffenheit der Bundesländer 

Mit Ausnahme von Berlin wurden innerhalb aller Bundesländer Betroffenheiten von SPA und 

WKA festgestellt. Im Mittel lagen 62,3 % der SPA innerhalb des EPBmax von WKA. Im ZPBmax 

von WKA befanden sich durchschnittlich 38,1 % der landesweiten SPA mit KBA, 23,9 % lagen 

im NB und in 7,9 % der SPA mit KBA befanden sich WKA innerhalb der Gebietsflächen. Dabei 

lagen durchschnittlich 22,9 % der Schutzgebietsflächen im EPB von WKA, 4,6 % im ZPB und 

1 % der Flächen der SPA mit KBA befanden sich im NB von WKA. Bezogen auf 100 km² 

Schutzgebietsfläche befanden sich im Mittel rund 30 WKA innerhalb einer Entfernung des 

EPBmax, 12 WKA im ZPBmax und sechs im NB. Die Anlagendichte innerhalb von SPA lag im 

Mittel bei zwei WKA pro 100 km². Bei durchschnittlich 44,8 % der WKA befanden sich SPA mit 

KBA innerhalb des EPB, bei 18,4 % der WKA lagen SPA im ZPB und 7,9 % der Anlagen wie-

sen SPA im NB auf. Durchschnittlich 2,3 % der installierten WKA eines Bundeslandes standen 

innerhalb von SPA.  

Aufgrund der vielfältigen Wechselwirkungen zwischen KBA, SPA, WKA und den jeweiligen 

betroffenen Prüfbereichen sowie der großen erhobenen Datenmengen ergaben sich im Rah-

men der Auswertung insgesamt über 52.000 eindeutige Beziehungen (Datensätze) zwischen 

den einzelnen Parametern. Um die Betroffenheit der einzelnen Bundesländer übersichtlich und 

vergleichbar gegenüberzustellen, wurde hierzu eine gewichtete Anlagendichte je Gesamtge-

bietsfläche (SPA mit KBA) und Prüfbereich für jedes Bundesland ermittelt. Hierzu wurde jede 

Anlage mit der Zahl der konkret betroffenen KBA je Prüfbereich multipliziert und das Ergebnis 

durch die Gesamtfläche der SPA mit KBA je BL geteilt (WKA mal KBA je PB bezogen auf 100 

km² Schutzgebietsfläche). Die gewichteten Anlagendichten je Bundesland sind in Karte 18 

jeweils für WKA innerhalb der Gebietsflächen, sowie für NB und ZPB dargestellt. 

In Tabelle 3 bis Tabelle 8 sind die jeweiligen Zahlen der Bundesländer zu WKA und SPA mit 

betroffenen Gebietsflächen und Anlagendichten, jeweils bezogen auf die betroffenen Prüfbe-

reiche, aufgeführt. Ein tabellarischer Überblick der Bundesländer mit Zahlen betroffener WKA 

je SPA und PB ist Anhang II zu entnehmen. Im Einzelnen wird nachfolgend auf die betroffenen 

Bundesländer eingegangen. Einen systematischen Überblick bieten hierbei die jeweiligen Län-

derdatenblätter. 
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Karte 18: Betroffenheit der Bundesländer im Vergleich 
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Tabelle 3: SPA mit KBA als Erhaltungszielart innerhalb von Prüfbereichen um WKA nach 
Bundesländern und minimalen Prüfbereichen je SPA sowie für Deutschland insgesamt 

Land 
Land 
Kürzel 

SPA mit WKA 
innerhalb 

im NBmin im ZPBmin im EPBmin 

Brandenburg BB 8 7 5 4 

Berlin BE 0 0 0 0 

Baden-Württemberg BW 6 5 3 11 

Bayern BY 1 4 11 11 

Bremen HB 3 1  0 2 

Hessen HE 3 3 7 11 

Hamburg HH 0 1 0 3 

Mecklenburg-Vorpommern MV 2 18 14 5 

Niedersachsen NI 7 15 7 19 

Nordrhein-Westfalen NW 2 8 7 7 

Rheinland-Pfalz RP 4 5 9 14 

Schleswig-Holstein SH 0 5 8 15 

Saarland SL  0 5 3 13 

Sachsen SN 1 15 13 19 

Sachsen-Anhalt ST 0 7 9 9 

Thüringen TH 0 8 11 9 

Deutschland DE 37 107 107 152 

 

Tabelle 4: SPA mit KBA als Erhaltungszielart innerhalb von Prüfbereichen um WKA nach 
Bundesländern und maximalen Prüfbereichen (kumuliert) sowie für Deutschland insgesamt 

Land SPA mit KBA im NB im ZPBmax im EPBmax ohne WKA 

Brandenburg 26 15 20 24 2 

Berlin 5 0 0 0 5 

Baden-Württemberg 84 11 14 25 59 

Bayern 80 5 16 27 53 

Bremen 6 4 4 6 0 

Hessen 56 6 13 24 32 

Hamburg 6 1 1 4 2 

Mecklenburg-Vorpommern 57 20 34 39 18 

Niedersachsen 64 22 29 48 16 

Nordrhein-Westfalen 28 10 17 24 4 

Rheinland-Pfalz 53 9 18 32 21 

Schleswig-Holstein 40 5 13 28 12 

Saarland 32 5 8 21 11 

Sachsen 75 16 29 48 27 

Sachsen-Anhalt 32 7 16 25 7 

Thüringen 44 8 19 28 16 

Deutschland 688 144 251 403 285 
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Tabelle 5: WKA mit SPA innerhalb von Prüfbereichen, die KBA als Erhaltungszielart führen, nach 
Bundesländern und minimalen Prüfbereichen je SPA sowie für Deutschland insgesamt 

Land 
Land 
Kürzel 

WKA inner-
halb SPA 

mit SPA im 
NBmin 

mit SPA im 
ZPBmin 

mit SPA im 
EPBmin 

Brandenburg BB 88 281 614 1.237 

Berlin BE 0 0 0 0 

Baden-Württemberg BW 21 18 50 247 

Bayern BY 1 31 56 176 

Bremen HB 10 16 11 33 

Hessen HE 143 37 61 175 

Hamburg HH 0 4 10 22 

Mecklenburg-Vorpommern MV 9 200 448 714 

Niedersachsen NI 71 170 280 1.066 

Nordrhein-Westfalen NW 74 185 134 393 

Rheinland-Pfalz RP 71 63 99 277 

Schleswig-Holstein SH 0 38 402 1.060 

Saarland SL 0 23 23 93 

Sachsen SN 4 70 206 340 

Sachsen-Anhalt ST 0 28 172 575 

Thüringen TH 0 48 135 321 

Deutschland DE 492 1.209 2.702 6.731 

außerhalb DE - 0 5 10 40 

 

Tabelle 6: WKA mit SPA innerhalb von Prüfbereichen, die KBA als Erhaltungszielart führen, nach 
Bundesländern und maximalen Prüfbereichen je SPA (kumuliert) sowie für Deutschland 
insgesamt  

Land 
WKA in 
Land* 

SPA im NB 
SPA im  
ZPBmax 

SPA im 
EPBmax 

WKA ohne 
SPA in PB* 

Brandenburg 3.928 369 983 2.220 1.708 

Berlin 8 0 0 0 8 

Baden-Württemberg 781 39 89 336 445 

Bayern 1.129 32 88 264 865 

Bremen 87 26 37 70 17 

Hessen 1.115 180 241 416 699 

Hamburg 65 4 14 36 29 

Mecklenburg-Vorpommern 1.850 209 657 1.371 479 

Niedersachsen 6.119 241 521 1.587 4.532 

Nordrhein-Westfalen 3.545 259 393 786 2.759 

Rheinland-Pfalz 1.747 134 233 510 1.237 

Schleswig-Holstein 3.047 38 440 1.500 1.547 

Saarland 221 23 46 139 82 

Sachsen 868 74 280 620 248 

Sachsen-Anhalt 2.849 28 200 775 2.074 

Thüringen 871 48 183 504 367 

Deutschland 28.230 1.701 4.403 11.134 17.096 
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Tabelle 7: Flächen der SPA mit KBA als Erhaltungszielart gesamt und innerhalb von Prüfbereichen um 
WKA nach Bundesländern und Prüfbereichen je SPA sowie entsprechende relative 
Flächenanteile je Bundesland und für Deutschland insgesamt 

Land 
Fläche SPA 

mit KBA [km²] 
Fläche NB 

in SPA [km²] 
Fläche ZPB 
in SPA [km²] 

Fläche EPB 
in SPA [km²] 

Anteil 
NB/SPA 

Anteil 
ZPB/SPA 

Anteil 
EPB/SPA 

BB 6.461,03 90,51 539,15 2.124,34 1,40% 8,34% 32,88% 

BE 49,84 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 

BW 3.950,53 14,91 62,00 495,97 0,36% 1,57% 12,55% 

BY 5.408,00 3,41 25,65 291,86 0,06% 0,47% 5,40% 

HB 72,48 3,78 10,51 50,27 5,22% 14,50% 69,36% 

HE 3.104,65 46,71 233,57 822,99 1,50% 7,52% 26,51% 

HH 163,94 0,40 2,15 13,84 0,24% 1,31% 8,44% 

MV 8.074,78 65,18 400,18 1.592,14 0,81% 4,96% 19,72% 

NI 6.786,42 38,51 139,62 1.128,17 0,57% 2,06% 16,62% 

NW 1.650,06 52,94 260,83 860,60 3,21% 15,81% 52,16% 

RP 2.383,97 24,79 75,14 440,76 1,04% 3,15% 18,49% 

SH 6.761,87 2,66 164,97 1.141,65 0,04% 2,44% 16,88% 

SL 197,47 0,65 5,40 40,06 0,33% 2,73% 20,29% 

SN 2.484,76 6,93 99,38 697,39 0,28% 4,00% 28,07% 

ST 1.708,94 3,45 50,68 353,40 0,20% 2,97% 20,68% 

TH 2.308,24 4,84 50,69 427,74 0,21% 2,20% 18,53% 

DE 51.566,98 358,91 2.119,90 10.481,17 0,70% 4,11% 20,33% 

 

Tabelle 8: Zahl der WKA je 100 km² SPA mit KBA als Erhaltungszielart, nach Bundesländern und 
Prüfbereichen je SPA sowie für Deutschland insgesamt 

Land 
Land 
Kürzel 

WKA/100 km² 
SPA (in SPA) 

WKA/100 km² 
SPA (NB) 

WKA/100 km² 
SPA (ZPB) 

WKA/100 km² 
SPA (EPB) 

Brandenburg BB 1,36 4,35 9,50 19,15 

Berlin BE 0,00 0,00 0,00 0,00 

Baden-Württemberg BW 0,53 0,46 1,27 6,25 

Bayern BY 0,02 0,57 1,04 3,25 

Bremen HB 13,80 22,08 15,18 45,53 

Hessen HE 4,61 1,19 1,96 5,64 

Hamburg HH 0,00 2,44 6,10 13,42 

Mecklenburg-Vorpommern MV 0,11 2,48 5,55 8,84 

Niedersachsen NI 1,05 2,51 4,13 15,71 

Nordrhein-Westfalen NW 4,48 11,21 8,12 23,82 

Rheinland-Pfalz RP 2,98 2,64 4,15 11,62 

Schleswig-Holstein SH 0,00 0,56 5,95 15,68 

Saarland SL 0,00 11,65 11,65 47,10 

Sachsen SN 0,16 2,82 8,29 13,68 

Sachsen-Anhalt ST 0,00 1,64 10,06 33,65 

Thüringen TH 0,00 2,08 5,85 13,91 

Deutschland DE 0,95 3,30 8,54 21,59 
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Karte 19: SPA mit KBA und betroffene WKA in Brandenburg 

 

In Brandenburg befanden sich zum Recherchezeitpunkt 26 SPA mit KBA, von denen mit 24 

Gebieten 92  % im EPBmax von insgesamt 2.197 WKA lagen. Hiervon befanden sich 2.091 

WKA in Brandenburg, 102 in Mecklenburg-Vorpommern und vier Anlagen in Sachsen-Anhalt. 

Mit Ausnahme des Steinadlers kamen alle KBA als Erhaltungszielart in brandenburgischen 

SPA vor und wiesen Betroffenheiten auf. Laut DEUTSCHE WINDGUARD (2022) waren zum 

31.12.2021 landesweit 3.928 WKA in Betrieb. Mit insgesamt 2.220 betroffenen Anlagen inner-

halb von Brandenburg wiesen demnach landesweit knapp 56,5  % der WKA SPA innerhalb 

der relevanten Prüfbereiche auf. Bei 159 Anlagen befanden sich SPA aus angrenzenden Bun-

desländern innerhalb der Prüfbereiche. Von den 24 SPA mit WKA befanden sich 20 Gebiete 

im ZPBmax (76,9 %) und 15 im NB (57,7 %) von denen 8 SPA (30,8  %) insgesamt 88 WKA 

(2,2 %) innerhalb der Gebietsfläche aufwiesen. Von den 2.220 WKA wiesen 983 WKA SPA 

innerhalb des ZPBmax (25 %) auf, davon 369 WKA mit SPA im NB (9,4 %). Die meisten WKA 

im NB wiesen die Gebiete „Uckermärkische Seenlandschaft“ (79 WKA, davon drei innerhalb 

des Gebiets, siehe auch Karte 4) und „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz“ (64 WKA, davon 16 

innerhalb des Gebiets) auf. Die SPA mit den meisten WKA innerhalb der Gebietsfläche waren 

„Randow-Welse-Bruch“ (28 WKA) und „Fiener Bruch“ (22 WKA). 

Insgesamt belief sich die Fläche der 26 SPA mit KBA in Brandenburg auf 6.461 km². Mit 

90,5 km² lagen demnach 1,4 % der Gebietsflächen innerhalb des NB von WKA. 8,3 % der 

Gebietsfläche lag im ZPBmax (539,2 km²) und 32,9 % im EPBmax (2.124,3 km²). Je 100 km² 

Schutzgebietsfläche lagen durchschnittlich 19,2 WKA im EPBmax, 9,5 WKA im ZPBmax und 4,4 

WKA im NB. Innerhalb der Schutzgebiete lag die Dichte der WKA bei 1,4 WKA/100 km².  
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Karte 20: SPA mit KBA und betroffene WKA in Baden-Württemberg 

 

In Baden-Württemberg fanden sich 2021 insgesamt 781 WKA im Umfeld von 84 SPA mit 13 

KBA. Stein- und Schreiadler waren in keinem der SPA Erhaltungszielart. Mit Ausnahme des 

Fischadlers wiesen alle vorkommenden KBA Betroffenheiten auf. 25 der 84 SPA mit KBA la-

gen innerhalb der EPBmax von 321 WKA, mit 312 Anlagen in Baden-Württemberg und neun in 

Bayern. Dies entspricht einem Anteil betroffener SPA von 29,8 %. Im ZPBmax um WKA lagen 

14 SPA (16,7 %), von denen sich elf innerhalb des NB von WKA (13,1 %) befanden. In sechs 

SPA befanden sich insgesamt 21 WKA innerhalb der Gebietsflächen. So lagen 2,7 % aller 

WKA innerhalb von 7,1 % aller SPA mit KBA. Mit 336 betroffenen Anlagen innerhalb des Bun-

deslandes wies ein Anteil von 43 % der WKA SPA innerhalb relevanter PB auf. 89 WKA wie-

sen SPA innerhalb des ZPBmax auf und 39 Anlagen SPA innerhalb des NB. Demnach befanden 

sich bei 11,4 % der WKA SPA innerhalb des ZPBmax und bei 5 % der Anlagen lagen SPA im 

NB. Die Schutzgebiete mit der größten Anzahl an WKA im NB waren „Mittlerer Schwarzwald“ 

(neun WKA, davon sieben innerhalb der Gebietsfläche) und „Nordschwarzwald“ (sechs WKA 

innerhalb der Gebietsfläche).  

Die Gesamtfläche aller SPA mit KBA betrug 3950,5 km². Im NB von SPA lagen insgesamt 

14,2 km². Dies entspricht einem Anteil von 0,4 %. 62 km² lagen im ZPBmax von WKA (1,6 %) 

und 496 km² im EPBmax (12,6 %). Die Zahlen der WKA je 100 km² Schutzgebietsfläche lagen 

im EPBmax bei 6,3 WKA, im ZPBmax bei 1,3 WKA und im NB bei 0,5 WKA. 
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Karte 21: SPA mit KBA und betroffene WKA in Bayern 

 

In Bayern existierten 80 SPA mit 14 KBA, von denen 27 SPA (33,8 %) innerhalb des EPBmax 

von 262 WKA lagen. 35 dieser Anlagen befanden sich in Baden-Württemberg. 264 der in Bay-

ern befindlichen 1.129 WKA, also 23,4 %, wiesen SPA innerhalb ihres EPBmax auf. Bei 50 WKA 

lagen diese SPA in angrenzenden Bundesländern. Mit Ausnahme des Schreiadlers kamen 

alle KBA als Erhaltungszielart in bayrischen SPA vor, der Steinadler war allerdings in keinem 

Fall betroffen. Von den 27 SPA im EPBmax von WKA befanden sich 16 SPA im ZPBmax (20 %) 

und fünf im NB (6,3 %). 88 WKA wiesen SPA innerhalb des ZPBmax auf (7,8 %), davon 32 WKA 

mit SPA im NB (2,8 %). Eine WKA befand sich innerhalb des SPA „Ochsenfurter und Uffen-

heimer Gau und Gäulandschaft NÖ Würzburg“, welches die mit Abstand meisten WKA im NB 

(16 WKA) und im EPBmax (63 WKA) aufwies.  

Die Gesamtfläche der bayerischen SPA mit KBA betrug 5.408 km². Mit 291,9 km² lagen dem-

nach 5,4 % der Gebietsflächen innerhalb des EPBmax von WKA. 0,5 % der Gebietsfläche lag 

im ZPBmax (25,7 km²) und rund 0,1  % im NB (3,4 km²). Je 100 km² Schutzgebietsfläche lagen 

durchschnittlich 3,3 WKA im EPBmax, eine WKA im ZPBmax und rund 0,6 WKA im NB. 
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5 Diskussion der Ergebnisse 

5.1 Allgemeines 

Die Auswertungen zeigen eine erhebliche Betroffenheit der deutschen EU-Vogelschutzgebiete 

durch den Zubau der Windkraft in den letzten Jahrzehnten. Denn viele WKA wurde in Abstän-

den zu SPA errichtet, bei denen nach artenschutzrechtlichen Maßstäben von einer signifikan-

ten Erhöhung des Tötungsrisikos auszugehen ist (vgl. z.B. BnatSchG § 45b Absatz 1 bis 5, 

Anhang 1). Allein im Falle der untersuchten SPA mit KBA befanden sich zum Recherchezeit-

punkt mit 11.134 WKA mindestens 40 % aller deutschen Onshore-WKA im Umkreis von bis 

zu fünf Kilometer um die Gebiete. In 37 SPA konnten im Jahr 2021 insgesamt 492 WKA auf 

der unmittelbaren Gebietsfläche nachgewiesen werden. Daraus resultiert eine Zielverletzung 

der Vogelschutzrichtlinie, die für die SPA in Art. 4 Abs. 4 festlegt, dass Beeinträchtigungen der 

Lebensräume zu vermeiden sind (analog auch Art. 6 Abs. 2 FFH-Richtlinie).  

Eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes einer Art bzw. eines Gebietes ergibt sich je-

doch nicht nur bei direktem Flächenentzug, z.B. durch Bebauung, sondern auch dadurch, dass 

sich andere für das Überleben einer Gebietspopulation maßgebliche Parameter verschlech-

tern. Die Reduzierung der Überlebenswahrscheinlichkeit der zu schützenden Individuen ge-

hört eindeutig dazu. Erhöht sich die Mortalität durch eine für die Arten bekanntermaßen rele-

vante und im für die hier betrachteten Arten sogar gesetzlich anerkannte Gefahrenquelle, ist 

eine solche Situation gegeben. Das gilt in jedem Fall für die Anlagen, die in den Grenzen der 

SPA betrieben werden. Es gilt aber auch für die große Anzahl der Anlagen, die zwar außerhalb 

der Grenzen der SPA, aber im natürlichen Aktionsradius der Vogelarten errichtet wurden. 

Hier weisen LAMBRECHT & TRAUTNER (2007) darauf hin, dass bei Arten mit großen Akti-

onsradien auch Bereiche außerhalb der Grenzen bei der Beurteilung der gebietsbezogenen 

Beeinträchtigungen zu berücksichtigen sein können. Das gilt auch für die hier betrachteten 

Vogelarten. Für sie ist es praktisch nicht möglich, den gesamten Aktionsraum der Gebietspo-

pulation in die Grenzen des Schutzgebietes einzubeziehen. Liegen aber wichtige Gebietsteile 

außerhalb, gelten die Schutzmechanismen der Vogelschutzrichtlinie auch dort. Das Beispiel 

von Emissionen aus Schadstoffquellen von außerhalb der Gebietsgrenzen macht dies deut-

lich: Haben Depositionen z.B. von Stickstoffverbindungen aus dem Straßenverkehr oder von 

Tierhaltungsanlagen außerhalb des Gebietes nachteilige Auswirkungen auf die Erhaltungs-

ziele in einem Natura 2000-Gebiet, sind sie in einer FFH-Verträglichkeitsprüfung zu berück-

sichtigen. In der hier vorgelegten Studie ist es die zusätzliche Mortalitätsquelle im Aktionsraum 

einer Schutzgebietspopulation, die auf die Erhaltungsziele einwirkt. 

5.2 Methodische Fragen 

Grundsätzlich sind Grenzänderungen der EU-Vogelschutzgebiete möglich. Es gibt jedoch 

keine Anhaltspunkte dafür, dass gegenüber den zugrunde gelegten Gebietsgrenzen nennens-

werte Grenzverschiebungen erfolgt sind, gleiches gilt für das hier berücksichtigte Artenspekt-

rum der einzelnen Gebiete. Eine wesentliche Änderung ergibt sich allerdings durch das Urteil-

des EuGH vom 12. September 2024 (C-66/23), in dem er zu dem Ergebnis kommt, dass alle 
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von hinterlegten Luftbildern nachgearbeitet. Durch die Nachdigitalisierung und durch Projekti-

onsungenauigkeiten kann es im einstelligen Meterbereich zu Unschärfen bei der räumlichen 

Zuordnung gekommen sein. Das wiederum kann in Einzelfällen zur Zuordnung zu einer zu 

großen oder zu kleinen Entfernungsklasse geführt haben. Da aber nicht davon auszugehen 

ist, dass es sich dabei um einen systematischen Fehler handelt, durch den Standorte immer 

der größeren oder immer der kleineren Entfernungsklasse zugeordnet wurden, sind auch da-

raus keine relevanten Fehler für das Gesamtergebnis zu erwarten. Zu bedenken ist ferner, 

dass die meterscharfen Grenzen, die für die Handhabung des Artenschutzes definiert wurden, 

weder etwas mit tatsächlichen Signifikanzgrenzen zu tun haben noch den einzelgebietlichen 

Verhältnissen gerecht werden können. 

5.3 Zur Einordnung der Ergebnisse und mögliche Konsequenzen  

Dies vorangeschickt, sind für eine korrekte Einordnung der Ergebnisse dieser Auswertung ein 

paar Anmerkungen erforderlich: 

Zum Artenspektrum: Die Analyse beschränkt sich auf die europäischen Vogelarten, die in 

Anlage 1, Abschnitt 1 (zu § 45b Abs. 1 bis 5) BNatSchG im artenschutzrechtlichen Kontext 

gelistet sind. Für diese Artenauswahl wurden außerdem nur die dort festgesetzten Abstands-

zonen berücksichtigt, für die der Gesetzgeber eine signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos 

angenommen hat. Weder das Artenspektrum noch die in der Anlage festgelegten Abstände 

entsprechen allerdings dem besten wissenschaftlichen Erkenntnisstand. Gänzlich fehlen in 

den Betrachtungen zum Beispiel Feld- und Heidelerche, die aufgrund ihres Flugverhaltens 

ebenfalls als hochgradig kollisionsgefährdet eingestuft werden müssen (SCHREIBER 2021). 

Bisher gänzlich ausgeblendet geblieben sind auch die beiden vom Aussterben bedrohten Wie-

senvogelarten Bekassine und Uferschnepfe, die ihre teilweise großräumigen Balzflüge eben-

falls in Rotorhöhe durchführen.  

Mit Blick auf die festzulegenden Prüfradien zwischen KBA und WKA gelten das Helgolän-

der Papier (LAG VSW 2015) bzw. die kontinuierlich aktualisierte Dokumentation von LANG-

GEMACH & DÜRR (2023) als der beste wissenschaftliche Erkenntnisstand. Die fachliche Her-

leitung der Werte im BNatSchG fehlt dagegen bisher. Diskrepanzen ergeben sich beispiels-

weise beim Schreiadler, für den die Fachempfehlung der Vogelschutzwarten (LAG VSW 2015) 

einen Mindestabstand von 6.000 m fordern, der Gesetzgeber eine signifikante Erhöhung des 

Kollisionsrisikos gesichert aber nur für den Nahbereich bis 1.500 m gelten lässt und der zent-

rale Prüfbereich, in dem in der Regel ein erhöhtes Tötungsrisiko gelten soll, bereits bei 3.000 

m endet. Für diese Art legt der Gesetzgeber nicht einmal den erweiterten Prüfbereich (5.000 

m) in Übereinstimmung mit den fachlichen Erkenntnissen fest. Für Wiesen- und Rohrweihe 

werden die Fachempfehlungen der Vogelschutzwarten komplett bzw. weitgehend ausgeblen-

det, weil Tötungsrisiken nur noch gelten sollen, wenn es sich um Anlagen mit weit nach unten 

reichendem Rotorradius handelt. Das tatsächliche Flugverhalten der Arten und die daraus re-

sultierende Gefährdung wurde bei den gesetzlichen Festlegungen offensichtlich kaum beach-

tet.  





 

90 

werden, weil hier Feuchtwiesen entwickelt werden sollen oder ein größeres Gewässer liegt. 

Es ist also von der konkreten naturräumlichen Ausstattung der betroffenen Gebiete abhängig, 

ob von den Anlagen im Einzelfall das Risiko überhaupt ausgeht.  

Bei einer weiter differenzierteren Betrachtung ist u.U. auch zu berücksichtigen, dass in einem 

großen Gebiet mit einheitlich geeigneten Strukturen trotzdem nur einzelne Paare der kollisi-

onsgefährdeten Vogelarten vorkommen und deshalb von den Anlagen dauerhaft oder je nach 

Standort von Jahr zu Jahr keine Gefahren ausgehen, trotz kritischer Abstände.  

 

5.4 Konsequenzen für den Weiterbetrieb der Anlagen in den kritischen 

Abständen zu den SPA 

Die in den vergangenen Jahrzehnten erfolgte, regelmäßige und häufige Errichtung von WKA 

im Umfeld von SPA erfordert zur Sicherung der Erhaltungsziele bzw. deren Verbesserung in 

den Gebieten Konsequenzen. Langfristig muss das Ziel sein, alle WKA aus den SPA und 

dem Nahbereich zu ihnen abzubauen, um eine ungestörte Entwicklung der Erhaltungsziele zu 

ermöglichen, das heißt die Mortalitätsquelle „WKA“ zu entfernen. Hier ist eine „Flurbereinigung 

der Windparklandschaft“ erforderlich. Für Anlagen im zentralen und erweiterten Prüfbereich 

im Sinne des § 45b BNatSchG ist dies dann erforderlich, wenn das damit verbundene Kollisi-

onsrisiko nicht durch artspezifische Abschaltauflagen auf ein habitatschutzrechtlich zuträgli-

ches Maß reduziert werden kann. Wie bereits ausgeführt wurde, können für ein habitatschutz-

rechtlich zulässiges Maß der Nutzungseinschränkungen nicht der bundesgesetzliche arten-

schutzrechtliche Rahmen (Merkmal der Signifikanz) und erst recht nicht die speziell für die 

Windkraftnutzung zusätzlich eingeführten Sonderregelungen (z.B. Begrenzung der Zumutbar-

keit von Nutzungseinschränkungen) herangezogen werden. Die entsprechenden Maßstäbe 

sind unter Berücksichtigung der bundesdeutschen und europäischen Rechtsprechung neu ab-

zuleiten und dürften jedenfalls strenger ausfallen als für den Artenschutz vorgesehen. 

Kurzfristig: Realistisch betrachtet bleibt die oben geforderte „Flurbereinigung der Windpark-

landschaft“ eine mittel- bis langfristige Aufgabe, da ihre mögliche Umsetzung von der Laufzeit 

der Anlagen zumindest mitbestimmt werden wird. Das bedeutet jedoch nicht, dass deshalb 

keine sofortigen Maßnahmen erforderlich und auch möglich sind. Zentrales Element zur Si-

cherung des Erhaltungszustandes von KBA in SPA mit WKA in relevanten Prüfbereichen ist 

die gezielte Abschaltung der Anlagen. Denn während des Stillstands der Anlagen entfällt das 

Tötungsrisiko.  

Zweifelsfrei ist das Tötungsrisiko immer dann vermieden, wenn die Anlagen um ein SPA wäh-

rend der kompletten Brutzeit der Arten abgeschaltet sind. Dieser vorsorgliche Ansatz führt u.U. 

allerdings zu erheblichen wirtschaftlichen Einbußen, die im Übrigen auch überschießend sein 

können. Lässt sich z.B. nachweisen, dass das einzige Brutvorkommen in dem SPA immer in 

einem Bereich weit außerhalb des artspezifischen Aktionsraums auftritt, kann auf Abschaltun-

gen trotz der Nähe der Anlagen zum Gebiet verzichtet werden, weil gar keine Gefahr besteht. 

Auf eine Abschaltung kann auch von Jahr zu Jahr verzichtet werden, wenn sich zeigen lässt, 
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dass im betreffenden Jahr in den kritischen Abständen kein Brutvorkommen auftritt. Für diesen 

saisonalen Ansatz kann auf die seit 2016 bestehenden Erfahrungen im Landkreis Osnabrück 

zurückgegriffen werden, wo in dieser Weise auch für Parks in der Normallandschaft verfahren 

wird (SCHREIBER 2016, 2017, für einige Arten mittlerweile aktualisiert in SCHREIBER 2024).  

 

5.5 Handlungsnotwendigkeiten und -optionen  

Die nachträgliche Berücksichtigung des Tötungsrisikos für KBA in den SPA erfordert die Erar-

beitung neuer fachlicher und rechtlicher Beurteilungsmaßstäbe. In rechtlicher Hinsicht ist zu 

bestimmen, welchem zusätzlichen Tötungsrisiko die KBA eines SPA durch die Errichtung von 

WKA in deren Umfeld ausgesetzt sein dürfen. Denn wie für das Tötungsverbot nach § 44 

Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG gilt auch für den Habitatschutz, dass ein Nullrisiko nicht erreichbar ist. 

Das gilt etwa für Zugvögel (z.B. Schreiadler, Wiesenweihe, Baumfalke), die während des Zugs 

durch eine WKA erschlagen werden können. Das gilt aber auch während der Brutzeit, wenn 

die Tiere weite Flüge auch außerhalb ihrer Schutzgebiete unternehmen (beim Schreiadler 

nachgewiesenermaßen bis zu 70 km [MEYBURG et al. 2022]). Während für den Artenschutz 

mit Anlage 1, Abschnitt 1 (zu § 45b Abs. 1 bis 5) BNatSchG eine erste Orientierung geschaffen 

wurde, fehlt ein entsprechendes Maß für den Habitatschutz. 

Zu klären ist auch, ab wann ein verbleibendes Risiko ausnahmsweise zugelassen werden darf 

und in welcher Weise der erforderliche Kohärenzausgleich erfolgen kann. 

In fachlicher Hinsicht ist zu klären, bis zu welchen Abständen um die Anlagen artspezifisch 

von einer habitatschutzrechtlich signifikanten Erhöhung des Tötungsrisikos auszugehen ist 

und welche Abschaltzeiten festgelegt werden müssen, um dieses Risiko zu vermeiden. Für 

den Fall, dass eine habitatschutzrechtliche Ausnahme erteilt wird, sind geeignete Kohärenz-

maßnahmen festzulegen. Denn wenn davon auszugehen ist, dass die artenschutzrechtlichen 

Signifikanzschwellen im Habitatschutz nicht anwendbar sind, wird dies auch für die pauscha-

len Orientierungswerte gelten und vermutlich dazu führen, dass weitere Anlagen um die 

Schutzgebiete in die Prüfung mit einzubeziehen sind. 

In praktischer Hinsicht ist für jedes hier dokumentierte Gebiet die tatsächliche Betroffenheit zu 

ermitteln. Dafür wird eine FFH-Verträglichkeitsprüfung erforderlich, in der folgende Fragen zu 

beantworten sind: 

Ist ein Vorkommen der im SBD dokumentierten und hier ausgewerteten kollisionsge-

fährdeten Erhaltungszielarten im Wirkbereich der Anlagen aufgrund der Habitatstruk-

turen sicher ausgeschlossen? 

Ist auch das Vorkommen weiterer kollisionsgefährdeter europäischen Vogelarten (ggf. 

unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des EuGH im Verfahren C-66/23) auf-

grund der Habitatstrukturen im Wirkbereich der Anlagen ausgeschlossen? 
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Anhang 

Anhang I: Betroffene Prüfbereiche um WKA nach Bundesland, SPA 

und KBA 

Anhang II: Anzahl betroffener WKA nach Bundesland, SPA und 

Prüfbereich  














































